
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Barbara Fuchs BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 08.02.2019

Verteilung der Ausbildungsplätze nach Betriebsarten in Bayern

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Wie viele bayerische Unternehmen lassen sich als Großbetriebe definieren?
1.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe die Möglichkeit einer 

Ausbildung anbieten (in Prozent und in absoluten Zahlen)?
1.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe tatsächlich ausbilden 

(in Prozent und in absoluten Zahlen)?

2.1 Wie viele bayerische Unternehmen lassen sich als kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) definieren?

2.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe die Möglichkeit einer 
Ausbildung anbieten (in Prozent und in absoluten Zahlen)?

2.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe tatsächlich ausbilden 
(in Prozent und in absoluten Zahlen)?

3.1 Wie hoch ist die Anzahl der Kleinstunternehmer (= Betriebe mit weniger als zehn 
Mitarbeitern) in Bayern?

3.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Auszubildende diese Betriebe beschäf-
tigen (in Prozent und in absoluten Zahlen)?

3.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Auszubildende in diesen Betrieben ihre 
Ausbildung vorzeitig abgebrochen haben (ohne Abschluss)?

4.1 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Auszubildende es jeweils in den Jah-
ren 2015 bis 2018 im Freistaat Bayern gab (aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Jahren)?

4.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie groß der Anteil der Auszubildenden in KMU 
ist?

4.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie groß der Anteil der Auszubildenden in Groß-
betrieben ist?

5.  Wie verteilen sich die vorzeitigen Ausbildungsauflösungen und Ausbildungsab-
brüche auf die KMU und die Großbetriebe?

6.1 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Ausbildungsplätze im Freistaat Bayern 
in den Jahren 2015 bis 2018 unbesetzt geblieben sind (aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen Jahren?)

6.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Ausbildungsplätze in Großbetrieben 
unbesetzt geblieben sind?

6.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Ausbildungsplätze in KMU unbesetzt 
geblieben sind?
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Antwort
des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 
vom 21.03.2019

1.1 Wie viele bayerische Unternehmen lassen sich als Großbetriebe definie-
ren?

Unternehmen können je nach ihrer Größe in verschiedene Kategorien unterteilt werden. 
Dafür können verschiedene Kriterien verwendet werden (z. B. die Zahl der Beschäftig-
ten, der Mitarbeiter, die Bilanzsumme, Investitionen usw.). Die gängigste Unterteilung 
im statistischen Zusammenhang ist jedoch die Zahl der Beschäftigten mit folgender Ein-
teilung (vgl. eurostat, Statistics Explained, Link: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Enterprise_size/de):
– kleine und mittlere Unternehmen, kurz KMU: weniger als 250 Beschäftigte;
 KMU sind weiterhin unterteilt in

– Kleinstunternehmen: weniger als 10 Beschäftigte,
– kleine Unternehmen: 10 bis 49 Beschäftigte,
– mittlere Unternehmen: 50 bis 249 Beschäftigte;
und

– Großunternehmen: 250 oder mehr Beschäftigte.
Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die diese Einteilung zugrunde legt, 

gab es zum Stichtag 30.06.2018 in Bayern unter allen 373.308 Betrieben 2.697 Groß-
betriebe (0,7 Prozent) (siehe die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
in Anlage 1).

1.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe die Möglichkeit 
einer Ausbildung anbieten (in Prozent und in absoluten Zahlen)?

Aus dem IAB-Betriebspanel (IAB = Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) für 
Bayern 2017 lässt sich ableiten, dass 79 Prozent der ausbildungsberechtigten Betriebe 
mit 100 bis 499 Beschäftigten im Ausbildungsjahr 2016/2017 neue Ausbildungsplätze 
anboten. Der Wert für Betriebe ab 500 Beschäftigte liegt bei 97 Prozent, ist aber aufgrund 
der geringen Fallzahl nur eingeschränkt vergleichbar (vgl. „Beschäftigungstrends im 
Freistaat Bayern 2017 – Teil I“, Auswertungen zum Ausbildungsgeschehen in Bayern – 
auch nach Betriebsgrößen, Kapitel 4, S. 56; Link: https://www.stmas.bayern.de/imperia/
md/content/stmas/stmas_inet/arbeit/beschaftigungstrends_im_jahr_2017_-_teil_i.pdf). 
Absolute Zahlen liegen nicht vor.

1.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe tatsächlich aus-
bilden (in Prozent und in absoluten Zahlen)?

Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit bildeten in Bayern zum Stichtag 
30.06.2018 2.178 dieser Großbetriebe aus; das sind 80,8 Prozent der Großbetriebe 
(siehe Anlage 1).

2.1 Wie viele bayerische Unternehmen lassen sich als kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) definieren?

Zum Stichtag 30.06.2018 gab es lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 80.569 kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) mit mehr als zehn und bis zu 249 Beschäftigten (sie-
he Anlage 1).

2.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe die Möglichkeit 
einer Ausbildung anbieten (in Prozent und in absoluten Zahlen)?

Nach dem IAB-Betriebspanel 2017 boten von KMU mit fünf bis 19 Beschäftigten  
27 Prozent und mit 20 bis 99 Beschäftigten 60 Prozent Ausbildungsplätze an (vgl. „Be-

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Enterprise_size/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Enterprise_size/de
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/arbeit/beschaftigungstrends_im_jahr_2017_-_teil_i.pdf
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schäftigungstrends im Freistaat Bayern 2017 – Teil I“, Auswertungen zum Ausbildungs-
geschehen in Bayern – auch nach Betriebsgrößen, Kapitel 4, S. 56; Link: https://www.
stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/arbeit/beschaftigungstrends_
im_jahr_2017_-_teil_i.pdf). Absolute Zahlen liegen nicht vor.

2.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele dieser Betriebe tatsächlich aus-
bilden (in Prozent und in absoluten Zahlen)?

37.144 der 80.569 KMU (mit mehr als zehn und bis zu 249 Beschäftigten) bildeten zum 
Stichtag 30.06.2018 lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit aus (46,1 Prozent) (siehe 
Anlage 1).

3.1 Wie hoch ist die Anzahl der Kleinstunternehmer (= Betriebe mit weniger als 
zehn Mitarbeitern) in Bayern?

Die Anzahl der Betriebe mit unter zehn Beschäftigten betrug zum Stichtag 30.06.2018 
lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit in Bayern 290.042 (siehe Anlage 1).

3.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Auszubildende diese Betriebe be-
schäftigen (in Prozent und in absoluten Zahlen)?

In diesen Betrieben waren zum Stichtag 30.06.2018 lt. Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit 40.737 Auszubildende beschäftigt (Auszubildende insgesamt: 237.041). Das ent-
spricht 17,2 Prozent aller Auszubildenden (siehe Anlage 1).

3.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Auszubildende in diesen Betrie-
ben ihre Ausbildung vorzeitig abgebrochen haben (ohne Abschluss)?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, da es keine Statistik zu Aus-
bildungsauflösungen und Ausbildungsabbrüchen, unterteilt nach Betriebsgröße, gibt.

4.1 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Auszubildende es jeweils in den 
Jahren 2015 bis 2018 im Freistaat Bayern gab (aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen Jahren)?

Auszubildende jeweils Ende Juni in den Jahren 2015 bis 2016 Bayern waren lt. der 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit:
2015: 234.054
2016: 233.892
2017: 237.381
2018: 237.041
(Anlage 2: „Bestand an sozialversicherungspflichtigen Auszubildenden“, Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit).

4.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie groß der Anteil der Auszubildenden in 
KMU ist?

Der Anteil der Auszubildenden in KMU (Ausbildungsquote) mit mehr als zehn und bis zu 
249 Beschäftigten lag zum Stichtag 30.06.2018 lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
bei 4,6 Prozent; unter den 2.794.996 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren 
127.286 Auszubildende (siehe Anlage 1).

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/arbeit/beschaftigungstrends_im_jahr_2017_-_teil_i.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/arbeit/beschaftigungstrends_im_jahr_2017_-_teil_i.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/arbeit/beschaftigungstrends_im_jahr_2017_-_teil_i.pdf
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4.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie groß der Anteil der Auszubildenden in 
Großbetrieben ist?

Der Anteil der Auszubildenden in Großbetrieben lag zum Stichtag 30.06.2018 lt. Statis-
tik der Bundesagentur für Arbeit bei 3,5 Prozent; unter den 1.952.603 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten waren 69.018 Auszubildende (siehe Anlage1).

5.  Wie verteilen sich die vorzeitigen Ausbildungsauflösungen und Ausbil-
dungsabbrüche auf die KMU und die Großbetriebe?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, weil es keine Statistik zu Aus-
bildungsauflösungen und Ausbildungsabbrüchen, unterteilt nach Betriebsgröße, gibt.

6.1 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Ausbildungsplätze im Freistaat 
Bayern in den Jahren 2015 bis 2018 unbesetzt geblieben sind (aufgeschlüs-
selt nach den einzelnen Jahren?)

Die Anzahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in Bayern betrug lt. Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit jeweils im September des betreffenden Jahres (Anlage 3):
2015: 10.755
2016: 12.062
2017: 14.372
2018: 16.236
(Hinweis: Die Ausbildungsstellen beziehen sich nur auf die im Ausbildungsjahr bei den 
Arbeitsagenturen gemeldeten Ausbildungsstellen.).

6.2 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Ausbildungsplätze in Großbetrie-
ben unbesetzt geblieben sind?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, weil es keine Statistik zu 
unbesetzten Ausbildungsplätzen, unterteilt nach Betriebsgröße, gibt.

6.3 Ist der Staatsregierung bekannt, wie viele Ausbildungsplätze in KMU unbe-
setzt geblieben sind?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, weil es keine Statistik zu 
unbesetzten Ausbildungsplätzen, unterteilt nach Betriebsgröße, gibt.



Bundesagentur für Arbeit
Statistik

Beschäftigungsstatistik

Betriebe und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) am Arbeitsort (AO) nach Betriebsgrößenklassen
Bayern

Stichtag; 30.06.2018

Betriebsgrößenklasse

Betriebe

Insgesamt
darunter; Betriebe mit

mind. 1

Auszubildenden

Anteil in %

SozialverstCherungspflichtigBeschäftigte

Insgesamt
darunter:

Auszubildende

Insgesamt

1 bis unter 10SvB

1 bis unter 6 SvB

6 bis unter 10SvB

10 bis unter 250 SvB

10 bis unter 20 SvB

20 bis unter 50 SvB

50 bis unter 100 SvB

100 bis unter 250 SwB

250 und mehr SvB

250 bis unter 500 SvB

500 und mehr SvB

373.308

290.042

244.166

45.876

80.569

39.546

25.945

9.268l

5.510l

2,697l

1.688l

1,009l

70.615

31.293

18,562

12.731

37,144

15.073

12.606

5.624

3.841 i

2.178;

1.315l

8631

16,9

10,8

7,6

27.8

46,1

37,8

48,6i

60,7!

69,71

80,8|

77,9|

85.51

5.598,946

851,347

519.126

332.221

2,794.996

536.625

783.6121

641.8111

832.9481

1.952.603l

583.4701

1.369.133l

237.041

40.737

21.888

18.849

127,286

28.760

37.714

27,623

33.189

69.018

21.395

47.623,

Erstellung s datu m: 13.02 2019. Stalistik-Service Südost, Auftragsnurrmer 280397 © Stali$1ik der Bundesagentur für Arbeit
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Bundesagentur für Arbeit
Statistik

Beschäftigungsstatistik

Stand:Januar 2018

Methodische Hinweise - Revision der Beschäftigungsstatistik 2017

Im Jahr 2016 sind aufgrund eines technischen Problems im Datenverarbeitungsprozess in größerem Umfang
Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung nicht in die Statistik-Datenverarbeitung eingeflossen. Diese Meldungen
wurden im Jahr 2017 nachträglich aufgenommen und die Ergebnisse der Beschäftigungsstatistik neu ermittelt. Daher
erfolgt eine Revision der Beschäftigungsstatistik.

Folgende signifikante Effekte sind hervorzuheben:

- Der Bestand an sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlehnten Beschäftigten für die Berichtsmonate Juni
und Juli 2016 war insgesamt leicht unterzeichnet.

Berichtsmonat Messgröße Revisionseffekt (gerundet)

sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte

geringfügig entlohnte
Beschäftigte

kurzfristig
Beschäftigte

Juni 2016 Bestand + 69,600 (+ 0,2 %) +7.300 (+0,1 %) -200 (-0,1 %)

Juli 2016 Bestand +119.900 (+0,4%) + 16.300 (+0,2%) -200 (-0,1 %)

- Die Anzahl der begonnenen und beendeten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse war im
1. Quartal 2016 untererfasst und ist durch die Revision korrigiert worden.

Berichtsmonat

1. Quartal 2016

1. Quartal 2016

MessgröBe

begonnene
BeschäftigungsverhältnJsse

beendete

Beschäftigungsverhältnisse

Revisionseffekt

(gerundet)

+18.600 (+0,7%)

+ 9.000 (+ 0,4 %)

- Die Anzahl der beendeten Beschäftigungsverhältnisse war vor der Revision im 2. und 3. Quartal 2016 deutlich
überzeichnet.

Berichtsinonat

2. Quartal 2016

3. Quartal 2016

Messgröße

beendete

Beschäftigungsverhältnisse
beendete

Beschäftigungsverhältnisse

Revisionseffekt

(gerundet)

- 56,800 (- 2,6 %)

- 62.300 (- 2,2 %)

Die Statistik und Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit schließt im Zuge der Revision 2017
zudem die seit längerer Zeit bestehende Lücke (von Januar 2011 bis September 2012) in der Berichterstattung der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Merkmal Arbeitszeit (Vollzeit / Teilzeit). Angaben zu Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigung stehen damit durchgängig für alle Berichtsmonate zur Verfügung.

Der Methodenbericht „Revision der Beschäftigungsstatistik 2017" mit ausführlichen Informationen steht im Internet zur
Verfügung:

https://stafistik.arbeitsac)entur.de/Navic}ation/Statistik/Grundlacien/Methodenberichte/Beschaeft!Ciunnsstatistfk/Methode

berichte-BeschaeftiQuncisstatistik-Nav.hfml

Anlage 1 zur Schriftlichen Anfrage Drucksache 18/1255



r^f Bundesagentur für Arbeit
Statistik Beschäftigungsstatistik

Stand: November 2013

Methodische Hinweise - Betriebe im Sinne des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung

Meldeverfahren zur Sozialversicherung
Arbeitgeber^ erstatten für ihre ^sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten Meldungen zur
Sozialversicherung. Die rechtliche Grundlage hierfür ist § 28a Sozialgesetzbuch'IV (SGB IV). Damit Betriebe'an dem
automatisierten Meldeverfahren zur Sozialversicherung teilnehmen können, benötigen sie eine BetriebsnummerT Drese
ist das Kriterium für die Abgrenzung eines Betriebes im Sinne des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung.

Weiterführende Informationen zur Meldung zur Sozialversicherung und Betriebsnummernvergabe finden Sie im Internet
unter

hltp://www.arbeifsaqentur.de/nn 27790/Naviqation/zentral/Unternehmen/Sozialversicheruna/SozialYersich(
Nau.html

Betriebe in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Betneb im Sinne des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung ist eine regional und wirtschaftsfachlich abgegrenzte
Einheit, in der mindestens ein sozialversicherungspflichtig oder geringfügig Beschäftigter tätig ist. Hierbei werden in
Auswertungen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit nur" Betriebe'ausgewiesen. in denen mindestens "ein
^ia^ere^Tr^"1gspflicl?ti? Beschäfti9ter täug ist. Auswertungen erfolgen ausschließlich nach dem Arbeitsortprinzip
(Sitz des Betriebes und Arbeitsort der Beschäftigten) und werden mit dem Referenzstichtag 30. Juni veröffentlicht.

Grundlage der regionalen Juordnung ist das Gemeindegebiet. Das heißt, ein Unternehmen mit Niederlassungen
y'l'atenV'nv'srsch'edenen Gemeinden besteht aus verschiedenen Betrieben; diese Betriebe haben jeweils eine eigene
Betriebsnummer. Ebenso kann der Betrieb auch aus mehreren Niederlassungen in einer Gemeinde bestehen°~die
lediglich eine Betriebsnummer benötigen, wenn sie denselben wirtschaftsfachlichen Schwerpunkt besitzen.

Wirtschaftsfachliche Zuordnung
Die wirtschaftsfachliche Zuordnung folgt dem wirtschaftlichen Schwerpunkt des Betriebs. Dieser richtet sich nach dem
Betriebszweck oder der wirtschaftlichen Tätigkeit des überwiegenden Teils der Beschäftigten. Das heißt, ein Betrieb mit
Sitz in einer Gemeinde und mit Tätigkeit in verschiedenen Bereichen, aber ausschließlich einer Niederlassung,
bekommt lediglich eine Betriebsnummer und wird auch wirtschaftsfachlich nur einem Schwerpunkt zugeordnet.

Dieser wirtschaftsfachliche Schwerpunkt ist der Klassifikation der Wirtschaftszweige von 2008 entnommen und steht als
auswertbares Merkmal durch die Zuordnung eines Beschäftigten über die Betriebsnummer in der Meldung zur
Sozialversichemng sowohl für Beschäftigte als auch Betriebe zur Verfügung.

Weiterführende Informationen zur Klassifikation der Wirtschafszweige 2008 finden Sie unter:
httD://statistik.arbeitsaaentur.de/Navigation/Statistik/Grundlaaen/Klassifikation-der-Wirtschaft
Wirtschaftszweiae-2008/Kiassifikation-der-Wirtschaftszweiae-2008-Nav,html

.szweiQe/Klassifikation-der-

Datenschutz

Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Obermittlung von
Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden Zahlenwerte unter 3 und Daten, aus denen sich
rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert.
Gleiches gilt bei Auswertungen zum Arbeitsort, wenn in einer Region oder Rubrik der Klassifikation der
Wirtschaftszweige weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf
sich^ vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).
Hierbei gelten folgende Regeln: bei 3 bis 9 Betrieben, die hinter einer Beschäftigtenzahl stehen, darf keiner der Betriebe
50 oder mehr Prozent der Beschäftigten auf sich vereinen. Bei 10 oder mehr Betrieben dürfen auf keinen Betrieb 85
oder mehr Prozent der Beschäftigten entfallen.
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Bundesagentur für Arbeit
Statistik Beschäftigungsstatistik

Stand; November 2013

Methodische Hinweise - Sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte

G-ru".dlage_derstatis.t'.k.l:"ldet das Melde"erfahren zur Sozialversicherung, in das alle Arbeitnehmer (einschließlich
^zujhrer Berufsausbildung Beschäftigten) einbezogen sind, die der Kranken- oder Rentenversiche'rungsDflicht'oder

^e.rc1heru.ngs.pf'rchLnach.d,em,SGB. '" "nteritegen^ Auf Basis der Meldungen" zur'Soziialve~rsiche'i'u^gt'dlurch"dte
.Bet,riet'e-w;?.*"erteljährilch (stichtagsbezogen) mit 6 Monaten Wartezeit der Bestand an~sozi'alversilcheruongs"ofiich^
und geringfügig Beschäftigten ermittelt.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umfassen alle Arbeitnehmer, die kranken-, renten-.
^flegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung" sind "oder 'füTdie
BeBragsante''ezl'"',gesetzl'che'1 Rente'1vel'sicherun3°de1'"ach dem Recht der Arbeitsförderungi°zu'zlahlen'sind"ba"zu
gehören insbesondere auch Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte, Praktikanten, Werkstudenten un'd"Person'en'"die
l"s ,e'n.em,s°2ia'''ersi,che''L"19spfl":h"ge" Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten'fz"
B..-w!hrüb""9lelnberufen w.e''den'. Nicht zu~'ien s°2'al''ersicherungspflic'htig Beschäftigten "zahTe^
Beamte. ^Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- ''und-Zeitsoidaten^'5owre""Wehr°!;'''^d

(siehe o. g. Ausnahme). ~ - --^--^—.-..,

Miduobs^ sin<j . s°zial*'ereicherun9spfl":htige Beschäftigungsverhältnisse, deren regelmäßiges monatliches
Afb!'te8nt.gelt,zwische" 45°.und 85°-EL"'° lie9t (bls 31.12.2012: zwischen 400 und 800'Eurorund'fur"die"de°r
Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) auf die Anwendung der Gleitzonenregelung nicht verzichtet'h'at'
Die Betriebe machen jährlich Angaben darüber, ob das Arbeitsentgelt wahrend des Meldezeit'raums in der Gleitzone
lag, und zwar in allen Entgeltabrechnungszeiträumen (echte GleitzonenfäTle) oder ob sowohl
Eltge'tabrechn""gszeltraume..'"der Gleitzone als auch darunter oder darüber vorlagen (MischfäUe), oder ob'das
Arbeitsentgelt nicht innerhalb der Gleitzone lag (keine Gleitzonenfalle) bzw. ob auf"die-'Anwendun'a" de"r

in der gesetzlichen Rentenversicherung verzichtet wurde.
^usw^rtungen zünden Midijobs können nicht quartalsweise, sondern nur zum Stichtag 31.12. vorgenommen werden.

für diesen Stichtagjiegen weitgehend vollzählige Angaben über Beschäftigungen'in'der'"Gtei:tzone'"vor
zu den Midijobs liegen ab dem Stichtag 31.12.2003 vor.

zu den^.3er"19fü9'9e"_Beschäfti3""gsverhältnissen zählen Arbeitsverhältnisse mit einem niedrigen Lohn
(geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer kurzen Dauer (kurzfristige Beschäftigung). Beidewe'rden
auch als "Mlnijob" bezeichnet.

Eine geringfügjg entlehnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus
dieser ^Beschäftigung (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat die Geringfügigkeitsgrenze nichtüberschreite't" ole

iitsgrenze beträgt bis einschließlich zum 31.12.2012 400 Euro'und ab dem 01,01.2013 450' E uro"
Regelmäßig bedeutet, ^dass, wenn die Grenze von 450 Euro nur gelegentlich und nicht'vorhersehba'r'überschrinen
wird, trotzdem eine geringfügig entlehnte Beschäftigung vorliegt.
EineJeTChterstattun9. der ausschNeß"ch seringfügig entlehnten Beschäftigten erfolgt seit dem Stichtag
30.6.1999, geringfügig entlehnte Beschäftigte im Nebenjob können ab dem Stichtag 30.6.2003
werden.

Auch die^Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See veröffentlicht Daten über
geringfügig entlehnte Beschäftigte im Rahmen eines vierteljährlichen Geschäftsberichts. Diese Daten stellen kei'ne
amtliche Statistik dar und sind nicht geeignet, statistische Aussagen über die Entwicklung der Arbeitsmarkt-'und
Beschaft'gu_ngss"ua"°n '" Deutschland z" treffen. Ebenso wenig sind sie eine veriassliche"'Grundlage ~fü"r
Erwerbstätigenrechnungen oder Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR). Sie liefern" vielmehr'lnformaTonen
über die^Geschäftsprozesse der Minijob-Zentrale; es handelt sich somit um Geschäftsdaten. Daher sind-die~'Daten
auch nicht mit den statistischen Daten der BA, welche die amtliche Statistik über geringfügig entlohnte Beschaftiate
führt, vergleichbar.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die Beschäftigung für eine Zeitdauer
ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres, oder auch kalenderjahrüberschreitend, auf nicht mehr als'zwei
M°nateode'' 'ns9esamt 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich~(z."B.i
durch einen auf längstens ein Jahr befristeten Rahmenarbeitsvertrag) begrenzt ist. Auswertungen zu kurzfristk
Beschäftigten können ab dem 1 . Quartal 2004 vorgenommen werden.
^i.ne.^äte.re,.untert^lll^ng de^. Daten über kurzfristig Beschäftigte in ausschließlich und im Nebenjob kurzfristig
Beschäftigte ist aus Geheimhaltungsgründen nicht sinnvoll, da die Fallzahlen relativ gering sind.
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Werden von einer Person mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, gelten folgende Regeln;
1. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist neben einer kurzfristigen Beschäftigung erlaubt.
2. Bei der gleichzeitigen Ausübung von mehreren geringfügig entlehnten Beschäftigungen darf die

Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR nicht überschritten werden,
3. Bei der Ausübung von mehreren kurzfristigen Beschäftigungen darf die Grenze von zwei Monaten
oder 50 Arbeitstagen, innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes, nicht überschritten werden.

Neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung ist die Ausübung einer geringfügigen
(Neben-)Beschäftigung zulässig. Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer neben einer nicht geringfügigen
versicherungspflichtigen Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern geringfügig entlehnte Beschäftigungen ausübt, gilt
für die Bereiche der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, dass geringfügig entlehnte Beschäftigungen - mit
Ausnahme einer geringfügig entlehnten Beschäftigung - mit einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen
Beschäftigung zusammenzurechnen sind. Vgl. Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von
geringfügigen Beschäftigungen (Geringfügigkeits-Richtfinien) vom 20. Dezember 2012.

Mehrfachbeschäftigte, die gleichzeitig zwei oder mehr geringfügigen Beschäftigungen nachgehen, werden nur nach
den Merkmalen der zuletzt aufgenommenen Beschäftigung ausgewiesen.

Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Ubermittlung von
Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden Zahlenwerte unter 3 und Daten, aus denen sich
rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region oder in einem
Wirtschaftszweig weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf
sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).
hlierbei gilt: Bei 3 bis 9 Betrieben, die hinter einer Beschäftigtenzahl stehen, darf keiner der Betriebe 50 oder mehr
Prozent der Beschäftigten auf sich vereinen. Bei 10 oder mehr Betrieben dürfen auf keinen Betrieb 85 oder mehr
Prozent der Beschäftigten entfallen.

Weiterführende Informationen zur Statistik der sozialverslcherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung finden
Sie unter;

http://statistJk.arbeitsacientur.de/cae/sen/letfcontentbiob/4412/publicationFiie/858/Quafitaetsbericht-Statistik-

Beschaefticiuna.pdf
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Bundesagentur für Arbeit

Statistik Beschaftigungsstatistik

Bestand an sozialversicherungspflichtigen Auszubildenden
Bayern
Zeitreihe

Berichtsmonat
Anzahl

1

30,Juni 2015

31. Dezember 2015

30,Juni 2018

31. Dezember 2016

30.Juni 2017

31. Dezember 2017

30.Juni 2018

234,054

272.140

233.892

274.723

237.381

277,151

237.041
Erstellungsdatum: 07,03.2019, Statistik-Sen/ice Südost, Auftragsnummer 280397 © Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Q Bundesagentur für Arbeit

Statistik
Ausbildung sstellen markt

Aktuelle Hinweise

Berichtsjahr 2015/2016:

Mit Beginn des neuen Berichtsjahres 2015/2016 wfrcf in den Statistiken über Berufsausbildungsstelten und
Bewerber für Berufsausbildungsstellen die Neustmktuherung der berufskundlichen Gruppen berücksichtigt. Die
Zuordnung der Berufe zu verschiedenen berufskundlichen Gruppen erfolgt durch die BA in einem mehrstufigen
Verfahren und beruht auf fachlichen Kriterien, Die Neustrukturierung besteht maßgebiicti in einer Ffexibilisiemng
der Systematik und einer Modemisiemng im Hinblick auf die Gegebenheiten der Bildungslandschaft. Auf die
Statistiken über den Ausbiidungsstellenmarkt wirkt sich diese Anpassung insofern aus, als nun auch
Ausbildungswege, die neben dem Abschiuss in einem anerkannten Ausbildungsbemf noch einen weiteren
Abschluss ermöglichen („Abiturientenausbildungen") zu den statistisch relevanten Ausbildungsbemfen zählen.
Die mengenmäßig größte Bedeutung kommt dabei dem Beruf „Handelsfachwirt/in" zu. Durch die Änderung
erhöht sich über das gesamte Berichtsjahr gesehen auf Bundesebene die Anzahl der Bewerber für
Berufsausbildungsstellen um ca. 1.900 oder 0,3%, die Anzahl der Berufsausbildungsstellen um ca. 10.000 oder 2%.

Berichtsjahr 2013/14

In allen statistisäien Auswertungen über die gemeldeten und unbesetzten Berufsausbildungsslellen werden ab März

2014 die Ergebnisse einschließlich der Stellen von Kooperationspartnern dargestellt.

Zusätzlich zu den traditioneiten Verfahren der Bundesagentur für Arbeit Stellen zu melden (direkter Kontakt oder die

Jobbörse) wird von den Arbeitgebern immer häufiger die Möglichikeit des automatisierten Datenaustausches genutzt. Die
Verfahren werdsn in den beiden Methoden be richten

- 2014/01: Berijcksichtigung von Stellen aus dem automatisierten BA-Kooperationsyerfahren
und

-.Statistik über oemeldete Berufsausbiidungsstellen: Einbezishung von Ste|len_aiis dem automatisierten BA-
Kooperationsverfahren

beschrieben.

Bezogen auf die Gesamtzahl der Ausbildungsstellen ist die Anzahl der von Kooperationspartnern gemeldeten
Berufsausbildungsstellsn aktuell mit 1,1 % Stand März 2014 zwar noch niedrig. Da das automatisiert s

BA-Kooperaüon s verfahre n aber insbesondere von Arbeitgebern mit einar für den Ausbildungsstellenmarkt bedeutsamen

Größenordnung an Ausbildung s stalten verwendet wird, ist eine Einbeziehung bereits zum jetzigen Zeitpunkt srnnvoll. Bei

NiGhlberticksichtigung dieser Stellen würden sonst für bestimmte Branchen, Berufen und Regionen lückenhafte

Infonnationen vorliegen. Für einen vollständigen Überblick des Ausbildungsplatzangebotes ist die Berücksichtigung aller

zur Vermittlung beauftragter Berufsausbildungsstelten daher notwendig.

Bereits publizierte Ergebnisse des Berichtsjahres 2012/13 bleiben unvarändert. In den Tabellen des vortiegsnden Heftes

werden zur besseren Vergleichbarkeit der Daten des aktuellen Berichtsjahres 2013/14 mit dem Vorjahr auch für 2012/13

die Ergabnisse einschl. KooperationspartnBrstellen herangezogen

Berichtsjahr 2012/13

Die Bereinigung eines VBrartieitungsfehters führt ab Berichts m o na t Juli 2013 - ohne Ändenjng der Bewerberzah)

insgesamt - zu leichten strukturellen Verschiebungen der Merkmale „Status der Ausbildung s u ehe zunn 30.9." und
.Verbleibsart zum 30 9".

So tritt eine Raduktion der Anzahl der Bewsrber mit Altsmative (minus 1 %) und einer Erhöhung der Anzahl der unversorgten
Bewerber (plus 0.3%) auf.

Dar Fehler bzw. die Bereinigung betrifft ausschließlich die Verarbeitung von Daten zugelassener kommunaler Träger. In

einzelnen Jobcenterbezirken mit alleiniger kommunaler Trägerschaft können die Veränderungen stärkw ins Gewicht fallen.

Berichtsjahr 2010/11

Dis Anzahl der äußert; etrieb lichen Berufsausbiidungsstellen warim Berichtsjahr20"IO/11 in Folge eines technischen

Problems in der Agentur für Arbeit Frankfurt/Oder überhöht. Vo(]ahres\/ergleichB sind sntsprechend nur eingeschränkt möglich.

Ohne die Agentur für Arbeit FrankfurÜOder beträgt die Anzahl im September 2012 514.3G7 und im September 2011 512.938.

Das entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr von 0,3% Im September 2012 und 6,6% im September 2011,

In den Berichtsmonaten April ,Mat. Juni und Juli 2011 kommt es in den Jobcentem bzw. Kreisen Spree-Neiße

(April und Mai 2011), Meißen (April, Mai und Juni 2011), Osnabrück (nur April 2011), Vulkaneifel (April, Mai und Juni 2011)

und Ortenaukreis aufgrund von Lieferausfällen eines Merkmals zu einer fehlerhaften Zuordnung dar Bewerber für

Benjfsausbilcfungsstelten zum Merkmal Status der Ausbitdungssuche am 30.09. Die für die genannten Gebiete dargestellte

Ergebnisse sind unterschätzt und damit für räumliche und zeitliche Vergleiche nicht geeignet. Für aggregierte

Gebiets da rstallunge n (z. B. Bundesländer) und die Gesamtanzaht von Bewerbern für Berufsausbildungsstellen (ohne

Statusdifferenziemng) gilt ebenfalls wenigstens eine eingeschränkte Vergleichbarkeit, da die ausgewiesenen Werts

wegen der Lieferausfälle ebenfalls unterschäüt sind.

Ersteilungstfatum: 2703.2019, Statistik Dalenzenli
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Bundesagentur für Arbeit

Statistik
Ausbildungsmarktstatistik

Seit Beginn des Jeweiligen Berichtsjahres gemeldete Berufsausbildungsstellen, darunter unbesetzte Berufsausbifdungsstellen
Bayern (Gebietsstand Januar 2019)

Zeitreihejew. September

Die Daten basiersn auf revidierten Ergebnissen und können deshalb von den bisher uerofferrtichten Zahlen abwreichen. Eriäutemngan enthalten die Hinweise zur Revision der Statistik über gemsldeta Berufsausbildungsstellen 2018 (Tabellenblatt
"Hinweis_Re v_Stelle n"),

Merkmale

Berichtsjahr
2008/09

Berichts] ah r
2009/10

3erichtsjahr
2010/11

Berichtsjahr
2011/12

3erichtsjahr
2012/13

3erichtsjatir
2013/14

Berichtsjahr
2014/15

Berictttsjahr
2015/16

Berichts) ah r
2016/17

Beriet) tsj a h r
2017/18

Veränderung gegenüber
des Vorjahres

absolut

Insgesamt

darunter unbesetzte Berufsausbildungsstellen

Anteil an Insgesamt in %

84.665

4.820

5,7

83.496

5.068

6,1

Erstellung ädatum: 13.02.2019. Statistik-ServiceSüdost.Auflragsnummer 280397

92.146

7.733

8,4

98.230

9.476

9,6

100.110

9,276

9,3

100.261

10.163

10,1

100.121

10.755

10,7

103.215

12,062

11,7

104.617

14.372

13,7

109,539

16.236

14,8

4.922

1.864

x

4,7

13,0

x

© Statistik dsr Bundesagentur für Arbert

X Nachweis ist nicht sinnvoll.
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Bundesagentur für Arbeit
Statistik Ausbildungsslellenmarkt

Hinweise zur Revision der Statistik über gemeldete Berufsausbildungsstellen 2018

Allgemeines

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit hat die Konzeption der Statistik über Berufsausbildungsstellen weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung
bedeutet qualitative Verbesserungen und inhaltliche Erweiterungen, die den Ausbildungsmarkt präziser abbilden.
Die Umstellung erfolgt mit Berichtsmonat Januar 2018. Gleichzeitig werden die Dalen beginnend mit dem Berichtsjahr 2006/2007 revidiert. Die
Änderungen sind verfeinerte statistische Auswertungsmöglichkeiten, Die zu Grunde liegenden Vermittlungsprozesse bleiben unberührt.

Inhaltliche Neuerungen ab Januar 2018

Eine Stelle, die am 30.09. unbesetzt ist, wird am 01.10. automatisch nun auch als unbesetzte Stelle des neuen Berichtsjahres gezählt - analog zur
Bewerbe rseite. Bisher wurden dis Stellen erst dann gezählt, wenn sie vom Vermittler aufgerufen wurden, was eine leichte Unterzeichnung zur Folge
hatte.

Im operativen Fachverfahren gelöschte Ausbildungsstellen verbleiben nun in der statistischen Anwesenheilsgesamtheit. Bisher konnte die Löschung
zum Verlust der Stelle auch in der statistischen Zahlung führen.
Eine Ausbildungsstelle wird auch dann in einem Berichtsjahr berücksichtigt, wenn ihr Ausbiidungsbeginn auf das folgende Berichtsjahr verschoben
wurde. Dies entspricht der Logik der Anwesenheitsgesamtheit: Für das ursprüngliche Berichtsjahr hat mindestens einmal ein gültiges
Stellenangebot vorgelegen. Als unbesetzte Berufsausbildungsstelle wird die Stelle nur in dem Berichtsjahr gezählt, in das der Ausblldungsbeginn
verschoben wurde. Die Berichterslattung weist nur Steilen mit Ausbildungsbeghn im jeweils aktuellen Berichtsjahr aus.
AuEerbetrtebllche A_usbildungsstellen werden besser erfassl, da das Neuverfahren stomlerte außerbetriebltehe Ausbildungsstellen nicht mehr
berücksichtigt. Die Zahl der außerbetrieblichen Berufsausbildungsstellen sagt somit künftig genauer aus, in welchem Umfang außerbetriebliche
Ausbildungsangebote tatsächlich den Ausbildungsmarkt stützen.

Auswirkungen der Revision

Für das Bundesgebiet insgesamt ergibt sich zum 30.9.2017, dem Abschluss des Berichtsjahres 2016/2017, ein leichter Rückgang der gemeldeten
Berufsausbildungsstellen gegenüber dem bisher publizierten Ergebnis um 4.878 oder 0,9 % auf nunmehr 544.907. Für die Teilgröße der
betrieblicher Stellen ist ein Anstieg von 5.600 oder 1,1 % auf 527.470 zu verzeichnen und für die Teilgräße der außerbetriebfichen Stellen ein
erheblKher Rückgang um 10.478 oder 37,5 % auf 17.437. Die Anzahl der am 30.9. unbesetzten Berufsausbildungsstellen ändert sich praktisch
nicht: Zuwachs um 47 oder 0,1 % auf nunmehr 48,984.

Ausführlicher sind die inhaltlichen Änderungen im Methodenbericht „Weiterenhwicklung der Berufsausbildungsslellen-Statistik" (Mai 2017)
beschrieben. Detaillierte, auch regionalisierte Revisionsauswirkungen sind im Methodenbericht .Revision der Statistik über Berufsausbil
2018" zu finden:

https://statistik.arbeitsagentur.de7'Navigation/StatiEtik/Grundfagen/Methodenberichte/Aüsbi[dungsste!ienmarkt/Methodeberichte-
Ausbiidungsstellenmarkt-Nav.html
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0 BundBsagentur für Arbeit
Statistik Ausbildungsstellenmarkt

Stand: 31 01,2017

Hinweise zu den Statistiken über den Ausblldungsstellenmarkt

Aktuelle Informationen

Bertchtsjahr 2016/2017

Bewerber für Berutsausblldungsstellen - Statistisch« Neuordnung äw Veraorguiigsrele»aiu von MaBluhmen und PrakUka
BZe,'ib^rarBHTM,u.sblhju"?SS,'e" w'fd°na!8.''B.r5°rg\g.ezäh'.t'.wen.n 5ie eme Berufsausbildung oder eine Alternative zu einer Berufsausbildung
au^s-m-zuden-ANTatl'e".zählenu'a'bestlmmtearbeitsma^tPolitischeMaßnahman""d-Pra°k№a7All'dem'Be^
noch diejenigen Maßnahmen als versorgungsrelevant, die
- einen Bildungscharakter aufweisen, indem sie die Chancen des Bewerbers auf dem Ausbildungamarkt erhöhen oder
- auf eine Ausbildung vorbereiten oder
- eine Ausbildung ersetzen oder
- das Ziel eines Berufsabschlusses haben.

B,°iMaß^mln\.dlLn;CMdas.zi.eLe.lnes.8eru'sa.bschlus.ses aufwe'sen.' muss eine Teilnahme von mindestens sechs Monaten vorliegen, damit die
M.aGre„h,me",alL''.OTS°,rBU"g're'ev'lnt bemcksich"St »erdsn Bei Praktika gilt ebenfalls eine Mindestdaue'r'von sechs M'onaten 'Kl,"S'e"ia^ung 'a!a
Di.e.,Anto""g-erf°'gt.fürd'eDaten.abdem '•.oktober-2°1e' rück"irt°nde Datenänderungen werden nicht vorgenommen. Bei einer simulierten
l",wend"."g ter.Ande.rL'ng n'r.':las "usbildungsjahr 2015/2016 ergibt sich zum Berichtsjahresende-(SBptemlber"2io°i'6')''ei'ne"Zun'ahme'°u'm"c'B""ri'So
"r'!ers°rgte.Bewi"'ber' die.bi51anS als Bewerber_mll Altematlue berücksichtigt wurden.'Des weiteren ergeben sich'g'erinarogeVerschB'bu'naen 'ba
^°c'?t^efebnv°" i'ef°rderten 2U u"Seforderten BemfaausUldungen. Die Gesamlzahl der-BewVrberund'w&tere~Me'rk'ma"l'e^nd'"vo"n'de^nid°erun'°g
Allgemeines

s?M„hu^Age"lufenl",;.A.r-ba-t.(AA!.als. auch J°bce."«'r l" semeinsamer Einrichtungen (JC gE) und in alleiniger kommunaler Trägerschafl
5^^s^^^^^5^2;ji^ch=B:^(^BI^Z^^^^^?^^=^^s
D',er.Ertahrun?en.a"!i-de^vergangenl'e" zl'i9en: da.ss de^ Einschallungsgrad (gemeldete Ausblldungsstellen und gemeldete
a„nG„T^mfan91b°Lu.nd,G°samlnachfr^
'."!b^dere ?,er,^e'w""?°n.^a"spf"ch"a.hme,r'ach dem SGB i." -rlchtet 81ch nach den is»si"3an'Verhältnissenilauf-derAu'<,bi'ldungSma'r'kt"Bei
wadch;;OTde^Nachlage"berh.a"s-nutee^AU5b''du"9sbetriebe^
u"d frühe^Beianem AngebotsOberhang verhält es sich umgekehrt. Daher sind direkte RückschlQs5e-'auf dE'abso;uten7ah~en"von

nicht möglich.

?ie..A?e."!''e.fthren,,bei_den Trä!!ern ,der A"sl'ildungsstellenvermittlung sind darauf ausgerichtet, bis zum 30. September möglichst für alle
i^eine Einmündungin eine Ausblldungsstelle zu erreichen oder eine Klärung des Vorhandenseins einer Altemative'zur"Be?u?sausbiii

). Auch danach werden die Vermittlungsbemühungen für unversorgte Bewerber fortgesetzte

^Sgas"sS: Bis zum 3° sel"emt"'r abae8chl°ssene Ausbildungsuerträge zuzüglich der zum 30. September gemeldeten, noch unbesetzten
ä^mbte'rachfr'ige' Bis zum 3°' september afgeschloasene Ausbildungsvertrage zuzüglich der zum 30. September gemeldeten, unversorgten
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Bunäesagentur für Arbeit
Statistik Ausbildungsstellenmarkt

Stand; 31,01.2017

Hinweise zu den Statistiken Über den Ausbildungsstellenmarkt

Definitionen j

Berichtsjahr

DaLBer,":hteiah^''t-der,z°"raur",*'°m 1'.oktol"2r bls zum 3° September des folgenden Jahres. Um alle Bewerber und Berufsausblldungsstellen, die
™hrend.e!.nes-Be"ihte)a_hres bel de" AA und J(: gemeldet waren, abzubilden, werden Bewerber und Berufsausbildunasstellen'iewäFs ?umuilertseit
Beg'".".de5^er":htsiahrBS ausge"iesen. Das bedeutet, jeder Bewerber bzw. jede BerufsausbiMungsstelle7dK"m[n°de~stensiemmaT wahrend'des
Ber":hlsiah.''es..gem.eldet "'''.''• bl°ibt s'.a"stisch bi!- zum Ende des Berichtsjahres in der'-Grundgesamlhät~"einthailten'1 i'Pri'nao" de'r

>it), auch wenn derVermittlungsauftrag längst beendet wurde.

Bewerber

Personenbezogene Ausdrucke wie „Bewerber' bezeichnen Personen beiderlei Geschlechts. Differenzierungen nach dem Geschlecht werden durch
die Attribute „weiblich" oder „männlich" kenntlich gemacht.

A'S.Bew„e?eLf"r.Be[u'saL'sb"d'Jn?sste"i'" zahlen llteienigen gemeldeten Personen. die im Berichtsjahr individuelle Vermittlung in eine betriebliche
2d.er.a"ßeLbe"''eb",che,Bem'sau!'l"ldun9''ste"e ."' anerkannten AuBbildungsberufen nach dem BerufsblldungsgeselzTBBlGTSünschen'un'd'deren
^Lg"^n9,dafür.gek'ärt,'st,t'zw' daren voraussetzun8 dafür gegeben ist. Hierzu zählen auch Bewerber für ein'e B'a:ufsauIblldunigsBitel'le"l'n emem

iildungswerk oder in einer sonstigen Einrichtung, die Ausbildungsmaßnahmen für behinderte Menschen durchführte
zu-de" Bemrbem fur Ber"fsau8bildlinasstelten rechnen auch solche Jugendliche, die für eine Berufsausbildung1 im'dualen System
wurden, sich^aber Im Zuge Ihres individuellen Berufswahlprozesses Im" Laufe des Bericht8jahresausu-nte[:5c"htedlichen"Grundein für'an'dKe
Aus™ungs-rej'du-"9sa'tematlven-wie z.°-schu'blld""g; studlum'Aufnahme einer Berufsausbildun8a-uß^^^
eine^Beschäftigung - entscheiden. Unter den gemeldeten Bewerbern befinden sich auch Personen, diedleS'chule nicht''im"laiufMden"Berich'tsi's
sondern jm Vorjahr oder in früheren Jahren »erlassen haben und somit zusätzlich zum Nachfragepotential-de3"aktuelten"SchuleintTaissia'hre's"Jeine
Ausbildung aufnehmen wollen.

Folgende Statusgruppen zur Ausbildungsuche werden unterschieden:
. _. rlm^.rldender Bewerber wlrd berücksichtigt, wer im Laufe des Berichtsjahres oder später eine Ausbildung aufnimmt.
A."Ife.reeh"T'a".ge.B°'*'erb°r.ha>"',n ke.lneweitere aktive Hilfe bei derAuabiidungsuche nachgefragt, ohne-dass~der"Grund explizit bekannt ist Wird

fortgesetzt obwohl der Bewerber bereits eine alternative Mögllchkeifzur Ausbildung hat. wird dieser Kündender'
Bew.e.rlMrm",.A"°r"'.t"'e z"m 30-°9- 2Weordnet Zu den Alternativen gehören z. B''Schulb[ldung, Berufagr'undschuljah^.B'erufsvorbereitungsS

Bildungsmaßnahmen, Einstiegsqualifizierung Jugendlicher oder freiwillige soziale Dienste. ' ' ----- ---—••'-J----'
Zünden unversorgten Bewerbern rechnen Kunden, für die weder dfe Elnmündung In eine'Berufsausbildung, noch ein weiterer Schulbesuch. eine

einer Fördermaßnahme oder eine andere Alternative zum 30.09. bekannt ist und für die Vermitiiungsbemühungen laufen.

Berufsausbitdungsstetlen

A'sn„B£2's.a,usb,'k!u"gsstel!e"-ahler'-a"e„""' si,"e"'_Auflrag zu^ Vermittlung gemeldeten und Im ^Berichtjahr zu besetzenden betrieblichen und
Suß.e,rte£l.eb!.iche",.-Ber".''ausb"'?,unSSS-telten .rür anerkannte^ Ausbildungsbe?ufe'-nach" dem 'IBBI'G,i'~e'i'n"s'c'hteßfc''h"'d?r""Au'sb'iTd"u^'BD'l'teeL"i^

o™ng^wer,ke".-und.s°nstl?,en Ejnnphtungen, die AusblldungamaBnahmen für behlnderte-Menschen"(§"'102 SGB'iiird'urch°fuiire^.''Ai!5
Srebl'che.„Ber^.saSlb'Ldunlas!eJLen...zahle"„.gemeMete.Berufsausto
Einrichtungen, abzügllch Berufsausblldungsstellen für RehabililandenmitÄusrehmeder-nac?§~241-Äb~5.~2~seB"ni'gerarte'rtenAuTbad'u"ngsSteiten'°

Erhebungszeitpunkt

Dll?.ale." w°?-en^'.°nat"ch^m.lt..ai';:"g auf.si"sr'j'e8li'"mten Stichlag (Mitte des Monats am allgemainen Sllchtag der Arbeitalosenstatisllk)
au-fbereitet,..A",!'"ahme.ist de['zähltaa z"m E"de des Benchtsjahres im Benchtsmonat September, der 30. September. F№AA und JC'gE~werte'n''die
MS-e^scNlecfch zu^esem Ta3 ael;sferten Daten berOcksichtigl. Bei den JC zkT wird für das Berichtsjahresende auch'dleDatenIieferung'zum
p„.'^?-kt^_e_r_finbe^oge^ um lnfor'mationen berücksichtigen zu können, die zwischen dem regulären Zähltag Mitte September und dem 30.
September erfasst wurden. Ergänzende Informationen finden Sie im Methodenbericht "Einheitlicher Datenstand zum Bertehtsiahreswechsel und
Revision der Ergebnisse zum Ende des Berichtsjahres 2008/2009"

tittp.://statisttk.arbe!tsaaentur.de/Navigation/Statistik/Grundlaaen/Methodenberichte/AusbildunassteflenmarküMethodeberichte-Ausbildunassteltenmarkt-
Nav.html).
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Hinweise zu den Statistiken über den AusbildungssteIIenmarkt

Historie

Die regionale Zuordnung von B&rLifsausüildungsstellen erfolgt bis zum BericMsjahr 2004/2005 nach dem Ort der betreuenden Dienststelle, ab
2005/2006 nach dem Arbeitsort. Bewerber für Berufsausbildungsstellen werden ab September 2003 nach dem Wohnort ausgewertet. Ab dem
Berichtsjahr 2006/2007 wird für Bewerber ein differenzierter Status (der Ausbildungsuche) verarbeitet (bis 2005/2006-. „nicht vermittelte Bewerber").
Ab dem Berichtsjahr 2007/2008 erfolgt eine tagesgenaue Erfassung von Bewerbern für Berufsausbildungsstellen und ihren Eigenschaften. Aü dem
Benchtsjahr 2008/2009 werden in den Statistiken zu Bewerbern für Berufsausbildungsstellen die durch Addition ermittelten Gesamtergebnisse
(einschließtich der Daten der JC zkT) publiziert. Eine alleinige Ausweisung der Ergebnisse aus den JC zkT ist aufgrund der kleinen Fallzahlen auf
regionaler Ebene für den Ausbildungsstetlenmarkt nicht repräsentativ.
Mit Beginn des Berichtsjahres 2015/2016 wird in den Statistiken über Berufsausbildungsst&Ilen und Bewerber für Bemfsausbildungsstellen die
Neustruktunerung der bemfskundlichen Gruppen berücksichtigt. Damit werden auch Ausbildungswege, die neben dem Abschluss in einem
anerkannten Ausbildungsberuf noch einen weiteren Abschluss ermöglichen („Abiturientenausbildungen") zu den statistisch relevanten
Ausbildungsbemfen gezählt,

Einschränkungen wlchüger Merkmal®

Die Einführung des operativen Vermittlungs- Beratungs- und Informationssystem der Bundesagentur für Arbeit (VerBIS) im Jahr 2006 ging mit
konzeptionellen Änderungen einher. Die Dimensionen «Status der Ausbildungsuche" sowie „Verbleibsart" sind daher grundsätzlich nicht vergleichbar
mit den entsprechenden Dimensionen der Berichtsjahre vor OKtober 2006. Eine Ausnahme bilden die „unversorgten Bewerber sowie die
„einmündenden Bewerber. Diese sind jeweils im Berichtsmonat September uneingeschränkt vergleichbar zu den entsprechenden Statusgruppen
der Vorjahre.
Die tagesgenaue Berücksichtigung von Bewerberinfonnalionen kann aus technischen Gründen erst ab Oktober 2007 erfolgen. Insofern sind die
Ergeünisse des Berichtsjahres 2006/2007 nur mit leichten Einschränkungen vergleichbar mit den Ergebnissen ab Oktober 2007.
Die Gesamtsumme aus Daten der AA/JC gE und der JC zkT enthält in geringem Umfang Überschneidungen, d. h. Bewerber, die sowohl von
AA/JC gE als auch von JC zkT bei der Ausbildungsstellensudie unterstützt und gemeldet wurden und im Gesamtergebnis doppelt nachgewiesen
werden.

Solche Uberschneidungen entstehen etwa in Folge des Eintretens von Hilfebedürftigkeil i. S. d&s SGB II, nachdem der Bewerber über eine AA eine
Ausbildung suchte, bzw. umgekehrt bei Wegfall der Bedürftigkeit. Sie sind somit durchaus system)<onform. Anzahl und Struktur der
Uberechneidungen belegen die Richtigkeit der Einbeziehung in die Berichterstattung, ohne dass die Beurteilung des Gesamtangebotes nachhaltig
eingeschränkt würde.
Ergänzende Informationen zu Ufaerschneidungen bei .den gemeldeten Bewerbern sowie bei JC zkT gemeldete unbesetzte ßerufsausbildungsstellen
sind im Bericht „Analyse der Bewerber und BeTufsausbildungssteJlen"

hitp://statistii<.arbeitsaQentur.de/nn 307948/Stalischer-Content/.Statistil<-nach-The[nen/Ausbildunflssfel!enmarkt/Ausbildunflss{@lienmaTkt,html}

enthalten.
Die Angaben zu den Beru^saustaildungsstellen enthalten keine Daten von JC zkT. Nach Einschätzung der Statistik der BA dürften bei den JC zkT
nur wenige ungeförderte Ausbildungsstellen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) gemeldet sein, cfie nicht gleichzeitig bei den AA/JC gE erfasst
sind. Deshalb wird der Bewerberzahi einschließlich JC zkT die Zahl der Berufsausbildungsstellen ohne JC zkT gegenübergestellt. Auch auf
regionaler Ebene tritt insoweit keine nennenswerte Verzerrung ein, wenn ausschließlich die bei den AA und JC gE gemeldeten
Berufsausbildungsstellen verwendet werden. Dagegen würde eine Berücksichtigung nur der bei den AA und JC gE gemeldeten Bewerber zu
ernsthaften Verfälschungen füFiren.

Abkürzungen und Zelchenerklärungen

VJ Vorjahr
nichts vorhanden (Zahlenwert genau Null)
Zahlenwerte kleiner 3 oder korrespondierende Werte

0 bzw, 0,0 mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann
(weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle)
kein Nachweis vorhanden

x Nachweis ist nicht sinnvoll

() Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitiichen Vergleich beeinUächtigl
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